
Gemeinderat Schlierbach 
Stägmatte 2 

6231 Schlierbach 

 

Telefon 041 933 13 07 

Fax 041 933 13 51 
 

gemeindeverwaltung@schlierbach.ch 

www.schlierbach.ch 

 

 

 
6231 Schlierbach, 25. April 2022 

 

 

Medienmitteilung  
 

 

Signalisationsänderung Etzelwilerstrasse 
 

 

Im Gebiet Oberdorf Schlierbach sind die neuen Mehrfamilienhäuser bezugsbereit. Die Neubau-

ten bedingen Anpassungen bei den Höchstgeschwindigkeiten auf der Etzelwilerstrasse. Die 

Höchstgeschwindigkeit von 50km/h generell wird in Fahrtrichtung Etzelwil verschoben. Da mit 

dieser Verschiebung die Lücke zum Siedlungsgürtel Kapelle-Schulhaus-Etzewil zu klein wird, 

wird neu auf eine Zwischensignalisation von 80km/h verzichtet. Neu gilt deshalb auf der ganzen 

Etzelwilerstrasse bis zur Kreuzung Mattenstrasse in beide Fahrtrichtungen eine Höchstge-

schwindigkeit von 50km/h generell. Die Signalisation wird in den nächsten Wochen aufgestellt. 

  

Nach der Kreuzung Etzelwilerstrasse/Mattenstrasse handelt es sich um eine Güterstrasse. Wie 

bis anhin wird hier auf eine Signalisation der Höchstgeschwindigkeit verzichtet. Aufgrund der 

engen Verhältnisse und der beschränkten Sichtweiten liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 

ohnehin sehr tief. 

 

Die bisherige Geschwindigkeitsbeschränkung von 40km/h zwischen der Käserei und dem Lu-

zernerhof musste per sofort entfernt werden. Die seit vielen Jahrzehnten signalisierte Höchst-

geschwindigkeit wurde nie korrekt publiziert und war deshalb rechtlich auch nie gültig.   
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